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Verbotene Gegenstände 
Den Zuschauern ist die Mitnahme von Gegenständen aller Art, die auf das 
Spielfeld oder in die Zuschauerränge geworfen oder geschossen werden 
können, oder mit denen auf andere Art und Weise die Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit im Stadion gestört oder gefährdet werden könnte, verboten. 
Dies betrifft insbesondere: 

• Waffen jeder Art 
• Sachen und Gegenstände, die als Waffen oder Wurfgeschosse 

Verwendung finden können 
• Stockschirme mit Holz- oder Metallspitze 
• Helme jeglicher Art 
• Gegenstände, die aus Glas oder einem anderen zerbrechlichen oder 

besonders hartem Material hergestellt sind (z. B. Glasflaschen). 
• Alkoholische Getränke aller Art 
• Drogen und Stimulanzen 
• Gashupen 
• Sperrige Gegenstände wie Fahrräder, Skateboards, Klappsessel und 

ähnliches 
• Pyrotechnische Gegenstände jeglicher Art 
• Fahnen- und Transparentstangen mit einer Länge von über 1,3 Meter 

oder einem Durchmesser von über 2 cm 
• Tiere, ausgenommen Begleithunde 
• Rassistisches, fremdenfeindliches, rechtsradikales, 

nationalsozialistisches, sexistisches, homophobes oder politisches 
Propagandamaterial 

• Laserpointer jeder Art 

Folgende funktionsfähige Gegenstände sind in einer Stückzahl von eins pro 
Person erlaubt: 

• Kurzschirme (Knirpse) 
• Mobiltelefone 
• Fotoapparate 
• Schlüssel 
• Geldbörsen 
• Fahnenstangen bis 1,3 Meter oder weniger als 2 cm Durchmesser 
• Handelsübliche Taschenfeuerzeuge 
• Kuhglocken 
• Megafone 

Hinsichtlich Schirmen gilt, dass sogenannte „Knirpse“ gestattet sind, 
jedoch keine Schirme mit Holz- oder Metallspitzen. 


